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DISKUSSION

Leitung: Prof. Dr. Hartmann (ZH)

In der wegen Zeitmangels nur kurzen Diskussion kommt die Zustimmung

zu den von Dr. Jakob (BS) und Dr. Harding (GE) geäusserten Meinungen

zum Ausdruck, dass nämlich die Feststellung der Hafterstehungsfähigkeit

letztlich Sache der Vollzugsbehörden sei und nicht des Arztes;
dieser liefere nur Grundlageaals Entscheidungshilfen. Wünschbar

wäre die ärztliche Untersuchung jedes Häftlings bei Antritt der Haft.
In der heutigen Situation ist dies noch nicht durchführbar. Prof.
Hartmann ersucht deshalb alle Anwesenden um den persönlichen Einsatz
in dieser Sache innerhalb des eigenen Wirkungsbereichs. Eire gute
Lösung scheint in Genf gefunden zu sein (Dr. Harding). Hier erfolgt
die Eintrittsuntersuchung der Häftlinge durch medizinisch geschultes
Personal und nicht durch Sicherheitspersonal, das sich nebenbei auch

sanitätsdienstlich betätigt (Prof. Bernheim, Genf).

Von gleicher Wichtigkeit sei aber auch die Untersuchung während des

Aufenthaltes in der Anstalt, betont ein als Gefängnisarzt tätiger
Mediziner. Dabei sei die gute Beziehung zwischen Arzt und Insassen

einerseits und Gefängnispersonal andererseits unerlässlich und für
die Suizidprophyüaxe grundlegend. Erfahrungsgemäss lässt aber die
Kommunikation zwischen Gefängnis und Arzt - nicht zuletzt wegen des

oft recht regen Wechsels der Insassen ("Gefängnistourismus") - zu

wünschen übrig. Deshalb wird verschiedenerseits die Durchführung eines

Symposiums für Gefängnisärzte gewünscht und dies vom Diskussionsleiter
auch in Aussicht gestellt.


	Diskussion

